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D E U T S C H E S   I N S T I T U T   F Ü R   B A U T E C H N I K 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

10829 Berlin, 25. Mai 2004 
Kolonnenstraße 30 L 
Telefon: 030 78730-338 
Telefax: 030 78730-320 
GeschZ.: III 11-1.40.11-87/03 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
 

Zulassungsnummer:  Z-40.11-66 

Antragsteller: NAU GmbH 
Umwelt- und Energietechnik 
Pfrombach 
Naustraße 1  
85368 Moosburg  

Zulassungsgegenstand: Unterirdische, doppelwandige, kugelförmige Behälter aus GF-UP 

Geltungsdauer bis: 30. April 2007 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. * 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst acht Seiten und sechs Anlagen mit 21 Seiten. 

                                            
* Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 

24. April 2002. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den 
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung 
zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind doppelwandige, 
kugelförmige Behälter der nachfolgend aufgeführten Typen aus textilglasverstärktem, 
ungesättigtem Polyesterharz (GF-UP) mit Standfuß. 

 Ohne Einbauschutz Mit Einbauschutz aus PU Mit Einbauschutz aus Beton 

 Typ ND 4.000  Typ NDE 4.000  Typ NDB 4.000 

 Typ ND 5.000  Typ NDE 5.000  Typ NDB 5.000 

 Typ ND 6.000  Typ NDE 6.000  Typ NDB  6.000 

 Typ ND 8.000  Typ NDE 8.000  Typ NDB  8.000 

 Typ ND 10.000  Typ NDE 10.000  Typ NDB  10.000 

 Typ ND 12.000  Typ NDE 12.000  Typ NDB 12.000 

 Typ ND 14.000  Typ NDE 14.000  Typ NDB 14.000 

Die Behälter sind in Anlage 1 dargestellt. 
(2) Der Überwachungsraum besteht aus offenzelligem Polyurethan-Schaum. An den 
Überwachungsraum ist ein nach dem Unterdruckverfahren arbeitender Leckanzeiger an-
zuschließen. 
(3) Die Behälter dürfen zur unterirdischen drucklosen Lagerung von Heizöl EL nach 
DIN 51 603-11 oder Dieselkraftstoff nach DIN EN 5902 verwendet werden. 
(4) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und die Bauartzulassung nach § 19h 
des WHG3. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Werkstoffe 
 Die zu verwendenden Werkstoffe sind in der Anlage 3 aufgeführt. 
2.1.2 Konstruktionsdetails 
 Konstruktionsdetails müssen den Anlagen 1.1 bis 1.4 entsprechen. 
2.1.3 Standsicherheitsnachweis 
 Die Behälter sind für eine 0,8 bis 1,0 m hohe Erdüberdeckung standsicher. Bei Aus-

führung mit einer Domschachtabdeckung nach Anlage 1.4 sind die Behälter auch für eine 
Überfahrbarkeit mit Fahrzeugen, die maximal dem Regelfahrzeug SLW 30 nach 
DIN 10724 entsprechen, geeignet. Behälter der Baugrößen 4.000 bis 12.000 dürfen bei 
Beachtung der Angaben in Anlage 6 auch in staunässegefährdeten Gebieten und bei 
einem Grundwasserstand bis Geländeoberkante aufgestellt werden. 

                                            
1  DIN 51 603-1 März 1998 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 1: Heizöl EL; Mindestanforderungen  
2  DIN EN 590 Februar 2000 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Dieselkraftstoff - Anforderungen und 

Prüfverfahren 
3  WHG 19. August 2002 Wasserhaushaltsgesetz 
4  DIN 1072 Dezember 1985 Straßen- und Wegebrücken Lastannahmen 
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2.1.4 Nutzungssicherheit 
(1) Die Behälter sind mit einer Einsteigeöffnung und mit Stutzen zum Anschluss eines 
Leckanzeigers ausgerüstet. 
(2) Die Behälter sind mit einem flüssigkeitsdichten Domschacht, einer Schachtabdeckung 
und einem auf Unterdruckbasis arbeitenden Leckanzeiger entsprechend Abschnitt 5.1.1 
zu versehen. 
(3) Im Domdeckel sind die Anschlüsse für Be- und Entlüftung, Befüllung, Entnahme, 
Grenzwertgeber und Peileinrichtung gemäß Anlage 1 herzustellen. 
(4) Die Behälter dürfen unter der Einsteigeöffnung eine abnehmbare Schutzplatte nach 
Anlage 1.2 Blatt 1 zum Schutz des darunter liegenden Laminats gegen Stoßeinwirkung 
haben. 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 
 (1) Die Herstellung  muss gemäß Anlage 4 Abschnitt 1 erfolgen.  
 (2) Die Behälter dürfen nur im Werk Moosburg hergestellt werden. 
2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung 
 Eine Verpackung der Behälter zum Zwecke des Transports ist nicht erforderlich. Alle 

Stutzenöffnungen sind durch Kappen und Deckel zu verschließen. Transport und Lage-
rung müssen gemäß Anlage 4 Abschnitt 2 erfolgen. 

2.2.3 Kennzeichnung 
 Die Behälter müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach 

den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die 
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt 
sind. 

 Außerdem hat der Hersteller die Behälter im Bereich des Domschachtes gut sichtbar und 
dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: 

− Herstellungsnummer 

− Herstellungsjahr 

− Rauminhalt in m3 bei zulässiger Füllhöhe (gemäß ZG-ÜS5)  

− zulässige Betriebstemperatur, 

− zulässiger Füllungsgrad oder Füllhöhe (entsprechend dem zulässigen Füllungsgrad), 

− zulässige Volumenströme beim Befüllen und Entleeren, 

− Hinweis auf drucklosen Betrieb, 

− "Nur für Heizöl EL und Dieselkraftstoff" 
Der Behälterhersteller hat die Anschlüsse für den Leckanzeiger dauerhaft und gut sichtbar 
mit "Saugen" bzw. "Messen" zu kennzeichnen. 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.3.1 Allgemeines 

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Behälter mit den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  muss für das Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Behälter nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 
(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung ein-
schließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Behälter 
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwa-
chungsstelle einzuschalten. 

                                            
5  ZG-ÜS Mai 1993 Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen (erhältlich beim DIBt) 
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(3) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des 
von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen 
Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu 
geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass 
die von ihm hergestellten Behälter den Bestimmungen dieser bauaufsichtlichen Zulassung 
entsprechen. 
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 5 Abschnitt 1 
aufgeführten Maßnahmen einschließen. 
(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

− Bezeichnung des Behälters 

− Art der Kontrolle oder Prüfung 

− Datum der Herstellung und der Prüfung des Behälters und des Ausgangsmaterials 

− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen  

− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die 
Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deut-
schen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 
(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behälter, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich 
zu wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 
(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich (siehe Anlage 5. 
Abschnitt 2). 
(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Behälter entsprechend 
Anlage 5 durchzuführen. Darüber hinaus können auch Proben für Stichprobenprüfungen 
entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten 
Überwachungsstelle. 
(3) Die Ergebnisse der Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

 Die Bedingungen für den Einbau der Behälter sind den wasser-, arbeitsschutz- und bau-
rechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Es sind außerdem die Anforderungen gemäß 
Anlage 6 einzuhalten. 
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4 Bestimmungen für die Ausführung 

(1) Beim Einbau der Behälter ist Anlage 6 zu beachten. 
(2) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Einbauen der Behälter nur 
solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von 
§ 19 l WHG6 sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften 
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder der Hersteller des Behälters führt diese 
Tätigkeiten mit eigenem sachkundigen Personal aus. Weitergehende Einbauvorschriften 
des Herstellers bleiben unberührt. 
(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
ständigen nach Wasserrecht oder der Zertifizierungsstelle zu treffen. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prüfung 

5.1 Nutzung 
5.1.1 Ausrüstung der Behälter 

(1) Die Bedingungen für die Ausrüstung der Behälter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Sofern für die Ausrüstung keine wasser- 
bzw. baurechtlichen Vorschriften existieren, ist der Abschnitt 9 der TRbF 207 zu beachten. 
(2) Sofern der Behälter Verkehrslasten ausgesetzt sein kann (siehe Abschnitt 2.1.3), 
muss er mit einer Schachtabdeckung entsprechend Anlage 1.4 versehen werden. 
(3) Die Behälter sind mit einem für den Anwendungsfall geeigneten Unterdruck-Leckan-
zeiger mit mindestens 325 mbar Alarmunterdruck und einem Pumpenausschaltwert von 
maximal 450 mbar auszurüsten. Der Einbau des Leckanzeigers hat nach Maßgabe des 
für den Leckanzeiger erteilten bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises zu erfolgen 
(4) Der Leckanzeiger ist so anzuordnen, dass ein Alarm für den Betreiber der Anlage 
jederzeit gut erkennbar ist. 

5.1.2 Lagerflüssigkeiten 
Der Behälter darf nur für die Lagerung von Flüssigkeiten entsprechend Abschnitt 1 ver-
wendet werden. 

5.1.3 Nutzbares Behältervolumen  
 Der zulässige Füllungsgrad der Behälter darf 97 % nicht übersteigen, wenn nicht nach 

Maßgabe der TRbF 208 Nr. 9.3.2.2 ein anderer Füllungsgrad nachgewiesen oder einzu-
halten ist. Die Überfüllsicherung ist dementsprechend einzurichten. 

5.1.4 Unterlagen 
 Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behälter folgende Unterlagen auszu-

händigen: 

− Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder ihres genehmigten Aus-
zuges, 

− Abdruck des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des für den Verwendungs-
zweck geeigneten Grenzwertgebers, 

− Abdruck des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des für den Verwendungs-
zweck geeigneten Leckanzeigers. 

                                            
6  WHG 19. August 2002 Wasserhaushaltsgesetz 
7  TRbF 20 April 2001 Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten, "Läger", zuletzt geändert 

am 15. Mai 2002 
8  TRbF 20 April 2001 Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten, "Läger", zuletzt geändert 

am 15. Mai 2002 
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5.1.5 Betrieb 
(1) Wer eine Anlage befüllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu überwachen und vor 
Beginn der Arbeiten die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten. 
(2) Vor dem Befüllen ist zu überprüfen, ob das einzulagernde Medium dem zulässigen 
Medium entspricht. 
(3) Beim Befüllen darf kein unzulässiger Überdruck im Behälter auftreten. Der Füllvor-
gang ist ständig zu überwachen. 
(4) Vom Betreiber der Anlage ist bei einer Alarmmeldung des Leckanzeigers unverzüglich 
ein Fachbetrieb zu benachrichtigen und mit der Feststellung der Ursache für die Alarm-
gabe und deren Beseitigung zu beauftragen. Wenn der Überwachungsraum Undicht-
heiten aufweist,  muss der Behälter so schnell wie möglich entleert werden. Eine erneute 
Befüllung ist im Einvernehmen mit dem Sachverständigen nach Wasserrecht oder der 
Zertifizierungsstelle nach Schadenbeseitigung und einwandfreiem Betrieb des Leck-
anzeigers zulässig. 

5.2 Unterhalt, Wartung 
(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Instand-
setzen der Behälter nur solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fach-
betriebe im Sinne von § 19 l WHG sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landes-
rechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder der Hersteller der 
Behälter führt die Tätigkeiten mit eigenem sachkundigen Personal aus. 
(2) Beim Instandhalten/Instandsetzen sind Werkstoffe zu verwenden, die in Anlage 2 
angegeben sind und Fertigungsverfahren anzuwenden, die in der Herstellungsbeschrei-
bung beschrieben sind. 
(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
ständigen nach Wasserrecht oder der Zertifizierungsstelle zu klären. 
(4) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behälter nur 
solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von 
§ 19 l WHG sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften 
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. Die Reinigung des Innern von Behältern aus 
Produktionsgründen oder für eine Inspektion ist unter Beachtung der folgenden Punkte 
vorzunehmen: 

− Die Behälter sind restlos zu entleeren. 

− Bei eventuellen Ablagerungen ist der Behälter mit bis 50 °C warmen Wasser zu füllen. 
Nach einigen Stunden Einwirkungszeit entleeren. Kurzzeitig darf bis zu 50 °C warmes 
Wasser mit netzmittelartigen Industriereinigerzusätzen verwendet werden. Eventuell 
noch feste Rückstände mit Spachtel aus Holz oder Kunststoff ohne Beschädigung der 
Innenfläche des Behälters entfernen. Keine Werkzeuge oder Bürsten aus Metall ver-
wenden. 

− Reste des Lagermediums können nach dem Entleeren mit ölbindenden Mitteln (z.B. 
Sägespäne) entfernt werden. 

− Die Unfallverhütungsvorschriften sowie die jeweiligen Vorschriften für die Verarbeitung 
chemischer Reinigungsmittel und die Beseitigung anfallender Reste müssen beachtet 
werden. 

(5) Wird die Einsteigeöffnung des Behälters zu Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhal-
tungsmaßnahmen geöffnet, so ist vor dem Verschließen die Behälterinnenseite auf Schä-
den hin zu untersuchen. Hierbei soll sichergestellt werden,  dass die der Einsteigeöffnung 
gegenüberliegende Fläche nicht beschädigt worden ist (z.B. durch herabfallendes Werk-
zeug während der Arbeiten am Behälter). Das Ergebnis der Untersuchung ist zu doku-
mentieren. Auf diese Untersuchung kann verzichtet werden, wenn eine Schutzplatte ent-
sprechend Abschnitt 2.1.4 (4) eingebaut wird. 
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5.3 Prüfungen 
(1) Die Funktionsfähigkeit des Leckanzeigers ist nach Maßgabe des dafür erteilten bau-
aufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises zu prüfen. 
(2) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt. 

 
 
Strasdas Beglaubigt 


